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tigkeiten gemäß den einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats zur Frage des Terrorismus gebührend Rechnung zu
tragen;

14. fordert die Staaten und gegebenenfalls die anderen
in Betracht kommenden Akteure auf, die Weltweite Strategie
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus427,
in der unter anderem die Achtung der Menschenrechte für alle
und die Rechtsstaatlichkeit als wesentliche Grundlage des
Kampfes gegen den Terrorismus bekräftigt werden, auch wei-
terhin umzusetzen;

15. ersucht den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung,
auch künftig darauf hinzuwirken, dass die Vereinten Natio-
nen die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen, bei der Bekämp-
fung des Terrorismus ihre Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men, des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völ-
kerrechts, einzuhalten, koordinierter und stärker unterstützen
können;

16. ermutigt die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisationen, insbesondere die am Ar-
beitsstab Terrorismusbekämpfung mitwirkenden Organisa-
tionen, die im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und
nach Bedarf auf Antrag technische Hilfe im Zusammenhang
mit der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus leisten,
im Rahmen ihrer technischen Hilfe stärker darauf hinzuwir-
ken, dass die internationalen Menschenrechtsnormen, das
Flüchtlingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht so-
wie die Rechtsstaatlichkeit geachtet werden;

17. fordert die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisation, namentlich das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung im Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit der
Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, nachdrücklich
auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, um auf Antrag techni-
sche Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten in den Mitgliedstaa-
ten zur Erarbeitung und Durchführung von Hilfe- und Unter-
stützungsprogrammen für Opfer des Terrorismus zu leisten,
im Einklang mit den einschlägigen innerstaatlichen Rechts-
vorschriften;

18. fordert die internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen auf, den Informationsaustausch, die
Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der Förderung
des Schutzes der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und
der Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus
zu stärken;

19. ersucht den Sonderberichterstatter über die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei der Bekämpfung des Terrorismus, im Rahmen seines
Mandats Empfehlungen in Bezug auf die Verhütung, Be-
kämpfung und Wiedergutmachung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Be-
kämpfung des Terrorismus abzugeben;

20. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderbericht-
erstatter über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen und ernsthaft erwägen,
ihn auf seine Bitte hin zum Besuch ihres Landes einzuladen,
sowie mit den anderen zuständigen Verfahren und Mechanis-
men des Menschenrechtsrats betreffend die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der
Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten;

21. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
Jahr 2005 in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzufüh-
ren, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
fortzusetzen;

22. ersucht den Generalsekretär, dem Menschen-
rechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen;

23. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf ih-
rer fünfundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 64/169

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)437.

64/169. Internationales Jahr der Menschen afrikanischer 
Abstammung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte438, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte439, den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte439, das Interna-

437 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Belarus, Belize, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Indien, Kolumbien, Panama, Peru, Se-
negal, Uruguay und Vereinigte Staaten von Amerika.
438 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
439 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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tionale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung440, das Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau441, das Überein-
kommen über die Rechte des Kindes442, die Internationale
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh-
mer und ihrer Familienangehörigen443, das Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen444 und an-
dere einschlägige internationale Menschenrechtsübereinkünf-
te,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen, insbesondere der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien445 und der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban446,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/122 vom
17. Dezember 2007, 63/5 vom 20. Oktober 2008 und 64/15
vom 16. November 2009 über das ständige Mahnmal für die
Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels
und die Wahrung ihres Gedenkens,

1. erklärt das am 1. Januar 2011 beginnende Jahr
zum Internationalen Jahr der Menschen afrikanischer Ab-
stammung, mit dem Ziel, die einzelstaatlichen Maßnahmen
und die regionale und internationale Zusammenarbeit zu-
gunsten der Menschen afrikanischer Abstammung zu verstär-
ken, um diesen den vollen Genuss der wirtschaftlichen, kultu-
rellen, sozialen, bürgerlichen und politischen Rechte und ihre
Teilhabe und Einbindung in alle politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Aspekte der Gesellschaft zu ermögli-
chen und eine bessere Kenntnis und größere Achtung ihres
vielfältigen Erbes und ihrer vielfältigen Kultur zu fördern;

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats und der vorhandenen Ressourcen sowie
die Zivilgesellschaft, Vorbereitungen für das Jahr zu treffen
und Initiativen zu ermitteln, die zu seinem Erfolg beitragen
könnten;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht

vorzulegen, der den Entwurf eines Aktivitätenprogramms für
das Jahr enthält, und dabei die Auffassungen und Empfehlun-
gen der Mitgliedstaaten, der Hohen Kommissarin der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, des Ausschusses für die
Beseitigung der Rassendiskriminierung, der Arbeitsgruppe
von Sachverständigen des Menschenrechtsrats für Menschen
afrikanischer Abstammung und gegebenenfalls anderer zu-
ständiger Organisationen, Fonds und Programme der Verein-
ten Nationen zu berücksichtigen.

RESOLUTION 64/170

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)447:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Keine.

440 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
441 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
442 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
443 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158 der Generalversammlung, Anlage.
444 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
445 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
446 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.

447 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebunde-
nen Länder sind).


